
 
 
 

Besondere Vereinbarung für die Mitversicherung einer 

Tagesmutter gegen Entgelt – H 8026:40 

 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der entgeltlichen Tätigkeit als Tagesmutter, insbesondere aus der Beaufsichtigung 
von tagsüber zu Betreuung übernommenen minderjährigen Kinder im Rahmen des eigenen Haushalts und/oder des Haushal-
tes der zu betreuenden Kinder, auch außerhalb der Wohnung, z. B. bei Spielen, Ausflügen usw. Nicht versichert ist jedoch die 
Ausübung dieser Tätigkeit in Betrieben und Institutionen z. B. Kindergärten, Kinderhorten, Kindertagesstätten. 

Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der Kinder bzw. ihrer Erziehungsberechtigten für Schäden, die die zu 
betreuenden Kinder erleiden. 

Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Kinder sowie die Haftpflicht wegen Abhandenkommen von Sa-
chen und der Verlust von Geld der zu betreuenden Kinder. 


